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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.1 Sind die Arbeitsplätze für die Bediensteten nach dem Stand der Technik gestaltet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

In Fachräumen für Informatik sind die Arbeitsplätze für die Bediensteten nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik und ge-
sicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu gestalten 

Diese Anforderung ist erfüllt, wenn z.B. die Hinweise aus der staatlichen Arbeitsschutz-Gesetzgebung (Arbeitsschutzgesetz, Bild-
schirmarbeitsverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung u. a.) und den einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften (DGUV Information 202-014) berücksichtigt sind. 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.2 Ist die Fachraumordnung ausgehängt und werden die Beschäftigten mind. einmal jährlich über die Fachraumordnung unterwiesen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Beschäftigten müssen vor Aufnahme der Tätigkeiten anhand der Fachraumordnung über auftretende Gefährdungen und entspre-
chende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden.  

Im Rahmen der Unterweisung müssen auch arbeitsmedizinisch-toxikologische Aspekte angesprochen werden. 

Die Unterweisung der Lehrerinnen und Lehrer muss durch die Schulleiterin oder den Schulleiter mindestens jährlich durchgeführt bzw. 
veranlasst werden. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift 
zu bestätigen. 

Für Schülerinnen und Schüler ist eine allgemeine Unterweisung zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres durchzuführen. Die Unterwei-
sung ist schriftlich zu vermerken, z. B. im Klassenbuch oder Kursheft. 

Arbeitshilfen 

Fachraumordnung Informatik 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.3 Sind Sonnenschutzeinrichtungen zur Vermeidung von Blendungen und Spiegelungen angebracht (vorzugsweise außen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Welche Lichtschutzvorrichtung die geeignete ist, hängt auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ab, bspw. der Ausrichtung der 
Arbeitsräume hinsichtlich der Himmelsrichtung oder der Fensternähe der Computerarbeitsplätze. Auf dem Markt werden verschiedene 
Vorrichtungen gegen unerwünschten Lichteinfall angeboten, bspw.: 

 Markisen  

 Rollos  

 Raffvorhänge   

 Rollläden  

 Jalousien  

 Lamellenvorhänge, Flächenvorhänge, horizontal verschiebbare Flächen  

 Sonnenschutzverglasung  

 zwischen den Fensterscheiben liegende Vorrichtungen  

Sie unterscheiden sich in der Anbringung (z. B. innen oder außen), der Ausführung (z.B. schmalere oder breitere Lamellen), des Mate-
rials (z.B. Textilien, Kunststoffe oder Metalle) und der Materialeigenschaften. 

Generell gelten außen angebrachte Sonnenschutzvorrichtungen als vorteilhaft, weil sie am wirkungsvollsten gegen Sonnenein-
strahlung und Überhitzung schützen. Zu den Nachteilen zählen ihre Windanfälligkeit und die oftmals höheren Kosten für die Montage.  

Innen liegende Sonnenschutzvorrichtungen halten die Wärme weniger gut ab und bieten keinen Blendschutz bei geöffneten Fens-
tern.  

Zwischen den Fensterscheiben installierte Sonnenschutzvorrichtungen sind nicht windanfällig und schützen besser vor Wärmeein-
strahlung als die innen liegende Variante. 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.4 Sind die Tische so aufgestellt, dass Blendung und Reflektionen auf dem Bildschirm vermieden wird? 

(Aufstellung 900 zu Fensterfront und  Deckenlampen, Blendfreie Deckenbeleuchtung, Leuchtenbänder parallel zur Fensterfront) 

Erläuterung Weitere Informationen 

Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes sind störende Blendwirkungen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm 
und den sonstigen Arbeitsmitteln zu vermeiden.  

Bildschirmgeräte sollen daher weder vor noch gegenüber von Fenstern oder sehr hellen Flächen angeordnet sein, sondern 
so, dass die Blickrichtung der Beschäftigten möglichst parallel zur Fensterfront und zur Beleuchtung verläuft.  

Zur Vermeidung stark belastender Reflexionen und Spiegelungen sollen sich Bildschirmgeräte ferner in einer gewissen Entfernung 
zum Fenster befinden. 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.5 Ist ein Sehabstand zum Bildschirm von 50-70 cm in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße eingehalten? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bildschirme müssen in Höhe und Neigung so angeordnet sein, dass stark ermüdende oder gesundheitsschädliche Körperhaltungen 
vermieden werden. 

Die Blicklinie soll zur Erzielung einer entspannten Kopfhaltung um etwa 20° bis 35° aus der Waagerechten abgesenkt werden.  

Die oberste Bildschirmzeile soll nicht über der Augenhöhe der Beschäftigten liegen.  

Bildschirmgerät, Tastatur, Arbeitsvorlage und Vorlagenhalter sollen in einem möglichst einheitlichen Sehabstand zwischen 50 cm und 
70 cm, vorzugsweise 60 cm, angeordnet werden. 

Bei großflächigen Bildschirmen (≥ 17“ sichtbare Diagonale) sind oft größere Sehentfernungen notwendig. 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.6 Werden die Monitore nicht auf die Rechnergrundgeräte gestellt? 

 Oberkante des Bildschirms sollte unter Augenhöhe sein 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bildschirme müssen in Höhe und Neigung so angeordnet sein, dass stark ermüdende oder gesundheitsschädliche Körperhaltungen 
vermieden werden. 

Die Blicklinie soll zur Erzielung einer entspannten Kopfhaltung um etwa 20° bis 35° aus der Waagerechten abgesenkt werden.  

Die oberste Bildschirmzeile soll nicht über der Augenhöhe der Beschäftigten liegen. 

Arbeitshilfen 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.7 Sind Augenbelastungen vermieden? 

                    z. B. durch: 

                    - Flimmerfreiheit des Bildschirmes 

                    - Positivdarstellung (heller Hintergrund,  dunkle Buchstaben) 

                    - entspiegelte Bildschirmoberfläche 

Erläuterung Weitere Informationen 

Das Bildschirmgerät und der Grafik-Controller sind verantwortlich für eine einwandfreie Bilddarstellung. 

Diese ist wesentlich, um visuelle Beanspruchungsreaktionen bei der Bildschirmarbeit zu reduzieren oder zu vermeiden. 

Gleichzeitig reduzieren sich Folgebeschwerden im psychischen Bereich (Kopfweh, frühzeitige Ermüdung) und Rückenbeschwerden, 
die oft von einer ungünstigen Körperhaltung zur besseren Wahrnehmung des Bildschirminhalts herrühren. 

Ziel ist, eine Zeichendarstellung zu erreichen, die der von gedruckten Zeichen möglichst nahe kommt. 

– Die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen müssen scharf, deutlich und ausreichend groß sein sowie einen angemes-
senem Zeichen- und Zeilenabstand haben. 

– Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild muss stabil und frei von Flimmern sein; es darf keine Verzerrungen aufweisen. 

– Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast zwischen Zeichen und Zeichenuntergrund auf dem Bildschirm müs-
sen einfach einstellbar sein und den Verhältnissen der Arbeitsumgebung angepasst werden können. 

– Der Bildschirm muss frei von störenden Reflexionen und Blendungen sein 

 

Arbeitshilfen 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.8 Wird bei der Benutzung von Notebooks eine externe Tastatur und Maus zur Verfügung gestellt? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Notebooks müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) genügen 

Tragbare Bildschirmgeräte, die nicht den ergonomischen Forderungen insbesondere bezüglich der Tastaturausführung, der Trennung 
von Tastatur und Bildschirm oder der Qualität der Zeichendarstellung erfüllen, sind für die dauernde Benutzung an einem festen Ar-
beitsplatz nicht geeignet 

Damit ist klar, dass tragbare Rechner die Anforderungen der ArbStättV schon deshalb nicht erfüllen, weil es an der erforderlichen 
Trennung von Bildschirm und Tastatur fehlt.  

Der Begriff „dauernde Benutzung“ ist dabei gleichzusetzen mit „immer wiederkehrend“, wobei es auf die zeitliche Dauer der Nutzung 
nicht ankommt. Eine solche „dauernde“ Nutzung eines tragbaren Rechners am Arbeitsplatz darf also ohne Zusatzausstattung 
nicht erfolgen – dies gilt auch für Telearbeit 

Für tragbare Rechner werden sog. Docking Stations angeboten, diese erleichtern den Anschluss an ein Netzwerk und externe Geräte, 
der Rechner braucht lediglich in die entsprechende Einheit (oder umgekehrt) eingeschoben werden. 

Für den Einsatz einer Docking Station spricht auch, dass je nach Arbeitsaufgabe für den stationären Gebrauch größere Bildschirme 
(über 17 Zoll) benötigt werden – auch dieser kann über eine Docking Station angeschlossen werden. 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.9 Wird von Laserdrucken Ozon emittiert? 

Wird bei der Wartung von Laserdrucken Toner frei? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Ozon ist ein oxidatives Reizgas, das auf Augen, Nase, Rachen und Lunge einwirkt. Schon bei sehr geringen Konzentrationen wird sein 
charakteristischer, stechender „Höhensonnengeruch“ wahrgenommen. 

Es entsteht bei Druckern mit Korona-Drähten durch die Hochspannung zur elektrischen Aufladung der Bildtrommel und wird ggf. an-
schließend mittels Ozonfiltern auf verträgliche Werte reduziert. 

Ozonfilter müssen regelmäßig, entsprechend den Angaben des Herstellers gereinigt oder ausgetauscht werden (Wartungsvertrag!). 

Zur Verbesserung der Arbeitssituation bei erhöhten Ozonkonzentrationen bieten sich als Maßnahmen an: 

– Entfernen des Druckers vom unmittelbaren Arbeitsplatz  

– Ersatz von Ozon erzeugenden Geräten durch solche mit ozonfreier Technologie. 

– Einbau einer Absaugung bei sehr hohem Druckvolumen 

– Nachträglicher Einbau eines Ozonfilters. 

Grundsätzlich soll ferner die Ausblasöffnung von Druckern nicht auf die Bediensteten gerichtet sein.  

Oft entstehen Augenbeschwerden weniger durch die Ozonkonzentration in der Luft, als vielmehr durch Zugerscheinungen. 

Arbeitshilfen 

BA- Arbeiten mit Laserdruckern 
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B1.7 Fachräume: Informatik 

o 1.7.10 Wird den Beschäftigten vom Arbeitgeber die Möglichkeit angeboten, eine ärztliche Augenuntersuchung durchführen zu lassen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bei Bildschirmarbeit erbringen die Augen Höchstleistungen. Deshalb sind regelmäßige Augenuntersuchungen wichtig und die Bild-
schirmarbeitsverordnung schreibt sie vor. 

Dies gilt für jene Beschäftigte, die "gewöhnlich bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät 
benutzen." Der berufsgenossenschaftliche Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorge an Bildschirmarbeitsplätzen G 37 definiert dies 
als Arbeiten, die ohne Bildschirmunterstützung nicht zu erledigen sind. 

Die Auswahlkriterien für die G 37 verweisen darauf, dass bei Beschäftigte an folgenden Arbeitsplätzen mit Augenbelastungen und 
Gesundheitsbeschwerden zu rechnen ist: ständige Datenerfassung und -abfrage, Sachbearbeitung und Dialogverkehr, Textverarbei-
tung, CAD/CAM-Verfahren und Bildverarbeitung.  

Die Untersuchung der Augen und des Sehvermögens 

– muss vor Aufnahme der Tätigkeit an Bildschirmgeräten erfolgen (Erstuntersuchung),  

– anschließend in regelmäßigen Abständen (Nachuntersuchung),  

– und wenn Sehbeschwerden auftreten, die auf die Bildschirmarbeit zurückgeführt werden können (vorzeitige Nachuntersu-
chung). 
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